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Bisherige Entwicklungen der CSDDD

Dezember

2020
Im Dezember 2020 sprachen sich 

alle 27 Mitgliedstaaten für den 

European Supply Chain Act aus.

Im März 2021 haben die Abgeordneten 

des Europäischen Parlaments einen 

Legislativvorschlag zur 

Rechenschaftspflicht und Sorgfaltspflicht 

von Unternehmen angenommen.

März

2021

Im Februar 2022 legte die EU-Kommission ihren 

Vorschlag für ein Gesetz über Nachhaltigkeitspflichten 

von Unternehmen vor, die Corporate Sustainability

Due Diligence Directive (CSDDD).

Februar

2022
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April

2023
Am 25. April 2023 einigte sich der 

Rechtsausschuss des Europäischen 

Parlaments auf ein Positionspapier 

zur CSDD

Im November 2022 veröffentlichte 

das Europäische Parlament 

seinen Änderungsvorschlag vom 

7. November 2022 zur CSDDD

November

2022

Einigung des europäischen 

Parlamentes auf eine 

Verschärfung des 

ursprünglichen Vorschlags 

der CSDDD.

Juni

2023

Im Dezember 2022 legte der 

Europäische Rat seinen Entwurf 

mit Änderungsvorschlägen vom 

30. November 2022 vor.

Dezemebr

2022



4Document Classification: KPMG Confidential© [year] [legal member firm name], a [jurisdiction] [legal structure] and a member firm of the KPMG global organization of independent 

member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Bisherige Entwicklungen der CSDDD

Ende

2023
Verabschiedung des europäischen

Lieferkettengesetzes.

Start TrilogSommer

2023



5© 2023 KPMG Advisory GmbH, eine österreichische Gesellschaft mit beschränkter Haftung und ein Mitglied der globalen KPMG Organisation unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Limited, 
einer private English company limited by guarantee, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. KPMG und das KPMG-Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International. 

Ziele der CSDDD

Verantwortung von 
Unternehmen
Für negative Auswirkungen. 

Sorgfaltspflicht für 
Umwelt und 
Menschenrechte:
Verbesserung der Corporate-

Governance-Praktiken und -

Prozesse über das 

Unternehmen hinaus entlang 

der gesamten 

Wertschöpfungskette.

Standardisierung der 
Sorgfaltspflicht und 
Schaffung von 
Rechtssicherheit: 
Vermeidung von Rechtszersplitterung 

und ungleichen Wettbewerbs-

bedingungen.

Zivilrechtliche Haftung 
im Zusammenhang mit 
der Nichterfüllung von 
Anforderungen
Sicherstellung dieser Haftung 

durch die Mitgliedsstaaten.

Entwicklung und 
Umsetzung eines 
Übergangsplans:
Sicherstellen, dass das 

Geschäftsmodell und die 

Strategie des Unternehmens 

zum Übergang zu einer 

nachhaltigen Wirtschaft 

beitragen und die globale 

Erwärmung auf 1,5°C 

begrenzen.
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Was ist die CSDDD?

…um negative Auswirkungen…

Die Unternehmen sind verpflichtet, ihre 

Wertschöpfungsketten zu bewerten,…
...auf die Menschenrechte oder die Umwelt zu 

verhindern oder abzuschwächen.

Die Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) oder auch Sorgfaltspflicht ist 

ein Richtlinienentwurf der Europäischen Kommission über die Nachhaltigkeitsverpflichtungen 

von Unternehmen. Sie verpflichtet Unternehmen dazu, ihre Auswirkungen auf 

Menschenrechte und Umwelt entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette zu berücksichtigen.

Wie z.B. Kinderarbeit, Sklaverei, Unzureichende 

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, 

Umweltverschmutzung, oder Verlust der 

biologischen Vielfalt
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Wen betrifft die CSDDD?

Unternehmen mit...  

• > 250 Mitarbeiter:innen, UND

• > 40 Mio. € Nettoumsatz weltweit

Unternehmen haben die oben genannten Schwellenwerte nicht erreicht, ABER…

• ist die oberste Muttergesellschaft eines Konzerns mit > 500 Mitarbeiter:innen, UND

• >150 Mio. € weltweiter Nettoumsatz

EU-Unternehmen

Unternehmen mit...  

• > 150 Mio. € Nettoumsatz weltweit; UND

• > 40 Mio. € des weltweiten Nettoumsatzes in der EU generiert im vorletzten Finanzjahr

Unternehmen haben die oben genannten Schwellenwerte nicht erreicht, ABER…

• ist die oberste Muttergesellschaft eines Konzerns mit > 500 Mitarbeiter:innen, UND

• > 150 Mio. € Nettoumsatz weltweit; UND

• > 40 Mio. € des weltweiten Nettoumsatzes in der EU generiert im letzten Finanzjahr

Nicht-EU Unternehmen

Kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) sind zwar nicht direkt von dem Gesetz betroffen, aber indirekt, z.B. als Zulieferer 

für größere, betroffene Unternehmen
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Wiedergut-

machung

Verankern in 

Unternehmens-

richtlinien

2

34

5

1

6

CSRDDD in Bezug auf CSRD und EU-Taxonomie

Due-Diligence Prozess

Corporate Sustainability Due Diligence 
Directive (CSDDD)

ESG Sorgfaltspflichten 2 3 4

EU-Taxonomie (Minimum Safeguards)

Corporate Sustainability Reporting 
Directive (CSRD)

ESG Reporting 5
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Grundlegende Sorgfaltspflichten nach der CSDDD

02

03

04
07

01 – Unternehmens-

richtlinien

Einbeziehung der Sorgfaltspflicht in ihre 

Unternehmenspolitik (Artikel 5)

03 - Präventionsmaßnahmen

Vermeidung und Abschwächung potenzieller 

negativer Auswirkungen (Artikel 7)

02 - Risikobewertung

Ermittlung tatsächlicher oder potenzieller negativer 

Auswirkungen auf die Menschenrechte und die 

Umwelt (Artikel 6)

04 - Abhilfemaßnahmen

Behebung tatsächlicher negativer Auswirkungen und 

Minimierung ihres Ausmaßes (Artikel 8)

05 - Beschwerdeverfahren

Einrichtung und Aufrechterhaltung eines 

Beschwerdeverfahrens (Artikel 9)

06 – Wirksamkeits-

überwachung

Überwachung der Wirksamkeit ihrer 

Strategien und Maßnahmen zur Erfüllung 

der Sorgfaltspflicht (Artikel 10)

05
01

07 – Jährlicher Bericht

Jährliche öffentliche Kommunikation über 

die Sorgfaltspflicht (Artikel 11), Synergie 

mit CSRD

06
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a)

eine Beschreibung des Vorgehens, 

den das Unternehmen – kurz-, mittel-

und langfristig – hinsichtlich der 

Sorgfaltspflicht verfolgt.

b)

Ein Code of conduct über Regeln 

und Grundsätze, die von den 

Mitarbeitern:innen und Tochter-

gesellschaften des Unternehmens zu 

befolgen sind.

c)
Eine Beschreibung der Verfahren zur

Umsetzung der Sorgfaltspflicht,

inklusive der Maßnahmen, die zur

Überprüfung der Einhaltung des 

Verhaltenskodex und zur Ausweitung

seiner Anwendung auf bestehende

Geschäftsbeziehungen getroffen

wurden

1. Die Unternehmen integrieren die Sorgfaltspflicht in ihre gesamte Unternehmenspolitik, verfügen über eine Strategie zur 

Erfüllung der Sorgfaltspflicht und aktualisieren diese regelmäßig. In der Strategie soll enthalten sein: 

2. Die Unternehmen überprüfen laufend ihre Sorgfaltspflichten und aktualisieren sie falls erforderlich.

Integration der Sorgfaltspflicht in die Unternehmenspolitik

Der CoC soll sicherstellen, dass das 

Unternehmen Menschenrechte und 

die Umwelt respektiert.

01 –
Unternehmens

richtlinien

02 –

Risiko

bewertung

03 –

Präventions

maßnahmen

04 –

Abhilfe

maßnahmen

05 –

Beschwerde

verfahren

06 –

Wirksamkeits

überwachung

07 –

Jährlicher 

Bericht
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Identifizierung tatsächlicher und potenzieller
negativer Auswirkungen

4. Gesammelte Informationen

Die quantitativen und qualitativen

Informationen, die zur Ermittlung

tatsächlicher und potenzieller

negativer Auswirkungen

gesammelt werden, stützen sich

auf angemessene Ressourcen

wie

• Unabhängige Berichte

• Beschwerdeverfahren

• Konsultationen mit potenziell

betroffenen Gruppen

3. Finanzunternehmen

Finanzunternehmen müssen

(tatsächliche und potenzielle) 

negative Auswirkungen

ermitteln, bevor sie Kredite, 

Darlehen oder andere

Finanzdienstleistungen anbieten

2. Identifizierung hoher

Risiken

a) Identifizierung der vorrangig

zu behandelnden

Tätigkeiten/Tochtergesellsch

aften/Beziehungen (wo 

negative Auswirkungen am 

wahrscheinlichsten auftreten

und schwerwiegend sind)

b) Eingehende Bewertungen

von risikoreichen

Geschäften/Tochtergesellsc

haften/Beziehungen

durchführen

1. Identifizierung negativer

Auswirkungen

Unternehmen müssen

(tatsächliche und potenzielle) 

negative Auswirkungen im

Zusammenhang mit ihren

Wertschöpfungsketten

ermitteln

• die sich aus ihrer eigenen

Tätigkeit ergeben; oder

• die ihrer

Tochtergesellschaften

01 –
Unternehmens

richtlinien

02 –

Risiko

bewertung

03 –

Präventions

maßnahmen

04 –

Abhilfe

maßnahmen

05 –

Beschwerde

verfahren

06 –

Wirksamkeits

überwachung

07 –

Jährlicher 

Bericht
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Vermeidung und Abmilderung potenzieller negativer Auswirkungen

01 –

Corporate 

Policies

02 – Risk 

assessment

03 –

Prevention

measures

04 –

Remedial

measures

05 –

Complaint

procedures

06 –

Effectiveness

monitoring

07 – Annual 

report

1. Kann die potenzielle negative 

Auswirkung vermieden werden?

Ergreifen geeigneter Maßnahmen, 

um die in Artikel 6 genannten

potenziellen negativen Auswirkungen

zu verhindern

Ja

2. Kann die potenzielle negative 

Auswirkung durch folgende 

Maßnahmen minimiert werden?

a) Entwicklung eines Aktionsplans

b) Vertragliche Zusicherungen der 

direkten Partner

c) Erforderliche Investitionen tätigen

d) Unterstützung der Partner-KMU 

e) Zusammenarbeit mit anderen

Einrichtungen

Ja

3. Kann die potenzielle negative 

Auswirkung durch die Einholung

vertraglicher Zusicherungen von 

indirekten Partnern gemildert

werden?

4. Überprüfung der 

Einhaltung einer vertraglichen

Zusicherung

Ja

5. Verzicht auf die Aufnahme neuer

oder die Ausweitung

bestehender Geschäftsbeziehungen

zu dem Partner

6. Der Partner bietet Kredite, 

Darlehen oder andere

Finanzdienstleistungen an

Würde die Beendigung der 

Beziehung dem Unternehmen

erheblichen Schaden zufügen?

Ja

a) Vorübergehende Aussetzung der

Geschäftsbeziehungen

b) Beendigung der Geschäftsbeziehu

ngen in Bezug auf die betreffenden T

ätigkeiten

Kredit-, Darlehens- oder sonstige

Finanzdienstleistungsverträge dürfen

NICHT gekündigt werden

Auf 

die Aufnahme neuer oder die Auswei

tung bestehender Geschäftsbeziehu

ngen zum Partner zu verzichten

Nein

Werden vertragliche Zusicherungen 

eingeholt (2b), so gilt Absatz 4

Nein

Nein

Nein

Freistellung

Ja

01 –
Unternehmens

richtlinien

02 –

Risiko

bewertung

03 –

Präventions

maßnahmen

04 –

Abhilfe

maßnahmen

05 –

Beschwerde

verfahren

06 –

Wirksamkeits

überwachung

07 –

Jährlicher 

Bericht

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bc4dcea4-9584-11ec-b4e4-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bc4dcea4-9584-11ec-b4e4-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
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Beispiel Maßnahmenplan OMV

Konkrete Ziele sind bis zu den Jahren 2025 und 2030 

festgelegt.

Alle 5 Jahre: Entwicklung von Aktionsplänen für Standorte in 

Gebieten mit besonders hohem Menschenrechts-Risiko.

Welche Maßnahmen sind geplant?

• Menschenrechtsbezogene Sensibilisierungskampagne für 

Mitarbeiter:innen

• Präsenzschulungen im Thema Menschenrechte für 

bestimmte Zielgruppen

• Bewertungen von nicht operativen Assets mit hohem 

Risiko, um Auswirkungen auf die Menschenrechte zu 

identifizieren

• Überprüfung des Managementsystems für Menschenrechte

• Anpassung des Due-Diligence-Prozess sowie der 

Menschenrechtsmatrix an die jüngsten Entwicklungen im 

Bereich der Menschenrechte.

• Integration weiterer Töchterunternehmen ins 

Arbeitsrechtsmanagement des Konzerns.

• Integration der Themen Klimawandel und Übergang zu 

einer umweltverträglichen Wirtschaft in das 

Managementsystem für Menschenrechte

01 –
Unternehmens

richtlinien

02 –

Risiko

bewertung

03 –

Präventions

maßnahmen

04 –

Abhilfe

maßnahmen

05 –

Beschwerde

verfahren

06 –

Wirksamkeits

überwachung

07 –

Jährlicher 

Bericht
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Beendigung der tatsächlichen negativen Auswirkungen

1. Kann die tatsächliche nachteilige 

Auswirkung beendet werden? 

Ergreifen geeigneter Maßnahmen 

zur Beendigung der in Artikel 6 

genannten negativen Auswirkungen

Ja

2. Kann die tatsächliche negative 

Auswirkung beendet werden?

a) Neutralisierung oder Minimierung einer negativen

Auswirkung

b) Entwicklung eines Plans für Abhilfemaßnahmen

c) Vertragliche Zusicherungen von direkten Partnern

d) Erforderliche Investitionen tätigen

e) Unterstützung der Partner-KMU

f) Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen

Ja

4. Kann die tatsächliche negative 

Auswirkung durch eine vertragliche

Zusicherung der indirekten Partner 

beendet werden?

5. Überprüfung der Einhaltung einer

vertraglichen Zusicherung

Ja

6. Verzicht auf die Aufnahme neuer

oder die Ausweitung bestehender

Beziehungen zu dem Partner

7. Der Partner bietet Kredite, 

Darlehen oder andere

Finanzdienstleistungen an

Würde die Beendigung der 

Geschäftsbeziehung dem 

Unternehmen erheblichen Schaden 

zufügen?

Ja

a) Vorübergehende Aussetzung der 

Geschäftsbeziehungen

b) Beendigung der 

Geschäftsbeziehungen in Bezug auf 

die betreffenden Tätigkeiten

Kredit-, Darlehens- oder sonstige

Finanzdienstleistungsverträge dürfen

NICHT gekündigt werden

auf die Aufnahme neuer oder die 

Ausweitung bestehender

Geschäftsbeziehungen zum Partner 

zu verzichten

Ja

Nein

3. Beendigung der tatsächlichen

negativen Auswirkung durch

folgende Maßnahmen

Nein

Nein

Nein

Freistellung

Werden vertragliche Zusicherungen

eingeholt (3c), so gilt Absatz 5

01 –
Unternehmens

richtlinien

02 –

Risiko

bewertung

03 –

Präventions

maßnahmen

04 –

Abhilfe

maßnahmen

05 –

Beschwerde

verfahren

06 –

Wirksamkeits

überwachung

07 –

Jährlicher 

Bericht

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bc4dcea4-9584-11ec-b4e4-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bc4dcea4-9584-11ec-b4e4-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
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Einrichtung und Aufrechterhaltung eines
Beschwerdeverfahrens

• Die Unternehmen müssem ein

Verfahren für den Umgang mit

(unbegründeten) Beschwerden

einführen

• Die betroffenen Arbeitnehmer

und Gewerkschaften müssen

über diese Verfahren informiert

werden.

• Ist die Beschwerde begründet, 

gelten die nachteiligen

Auswirkungen als im Sinne von 

Artikel 6 festgestellt.

3.
Verfahren für den 
Umgang mit
Beschwerden

Die Beschwerdeführer haben

Anspruch auf...

• Eine Weiterverfolgung von 

Beschwerden

• Treffen mit den Vertretern des 

Unternehmens

• Freiheit von 

Vergeltungsmaßnahmen und 

Repressalien

4. Rechte der 
Beschwerdeführer

1. Möglichkeit, 
Anliegen

vorzubringen
a) Personen
die von einer nachteiligen

Auswirkung betroffen sind

oder betroffen sein könnten

2. Wer kann sich
beschweren?

b) Gewerkschaften
die Personen vertreten, die in 

der betreffenden

Wertschöpfungskette tätig sind.

c) Organisationen der 

Zivilgesellschaft
die in den mit der betreffenden

Wertschöpfungskette verbundenen

Bereichen tätig sind

01 –
Unternehmens

richtlinien

02 –

Risiko

bewertung

03 –

Präventions

maßnahmen

04 –

Abhilfe

maßnahmen

05 –

Beschwerde

verfahren

06 –

Wirksamkeits

überwachung

07 –

Jährlicher 

Bericht

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bc4dcea4-9584-11ec-b4e4-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bc4dcea4-9584-11ec-b4e4-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
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Einrichtung und Aufrechterhaltung eines
Beschwerdeverfahrens

• Die Unternehmen müssem ein

Verfahren für den Umgang mit

(unbegründeten) Beschwerden

einführen

• Die betroffenen Arbeitnehmer

und Gewerkschaften müssen

über diese Verfahren informiert

werden.

• Ist die Beschwerde begründet, 

gelten die nachteiligen

Auswirkungen als im Sinne von 

Artikel 6 festgestellt.

3.
Verfahren für den 
Umgang mit
Beschwerden

Die Beschwerdeführer haben

Anspruch auf...

• Eine Weiterverfolgung von 

Beschwerden

• Treffen mit den Vertretern des 

Unternehmens

• Freiheit von 

Vergeltungsmaßnahmen und 

Repressalien

4. Rechte der 
Beschwerdeführer

1. Möglichkeit, 
Anliegen

vorzubringen
a) Personen
die von einer nachteiligen

Auswirkung betroffen sind

oder betroffen sein könnten

2. Wer kann sich
beschweren?

b) Gewerkschaften
die Personen vertreten, die in 

der betreffenden

Wertschöpfungskette tätig sind.

c) Organisationen der 

Zivilgesellschaft
die in den mit der betreffenden

Wertschöpfungskette verbundenen

Bereichen tätig sind

01 –
Unternehmens

richtlinien

02 –

Risiko

bewertung

03 –

Präventions

maßnahmen

04 –

Abhilfe

maßnahmen

05 –

Beschwerde

verfahren

06 –

Wirksamkeits

überwachung

07 –

Jährlicher 

Bericht

Ausweitung des Schutzes 

von Hinweisgeber:innen auf 

alle anderen 

Interessenträger:innen

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bc4dcea4-9584-11ec-b4e4-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bc4dcea4-9584-11ec-b4e4-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
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Beschwerdeverfahren durch den öNKP

Ziel ist es, durch konstruktiven Dialog die 

eine tragfähige Einigung zwischen den 
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schaffen. 
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stellt eine raschere und kostengünstigere 

Alternative zu formellen oder gerichtlichen 

Verfahren dar. 

Außergerichtliche Einigung
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können bei den Nationalen 

Kontaktpunkten des OECD (in 

Österreich der öNKP)  Beschwerde 

einreichen, wenn Verdacht besteht, 

dass ein Unternehmen gegen einen 

der OECD-Leitpunkte verstoßen hat. 

Der öKNP prüft die Beschwerde. 

Sollte sich die Beschwere als 

berechtigt herausstellen, wird ein 

Vermittlungsprozess zwischen 

den Parteien gestartet.
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Kontinuierliche Überwachung der Wirksamkeit der Sorgfaltspflicht -
Strategie und Maßnahmen
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Die Ergebnisse dieser Bewertungen
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Sorgfaltspflichtpolitik des Unternehmens

herangezogen.
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Jährliche öffentliche Mitteilung über Sorgfaltspflichtmaßnahmen
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Unternehmen, die auch unter die CSRD

fallen, müssen ihre Sorgfaltspflicht-

maßnahmen im Rahmen ihrer jährlichen

Nachhaltigkeitsberichterstattung berichten.

Unternehmen, die auch unter 

CSRD fallen

Unternehmen, die NICHT unter die CSRD

fallen, veröffentlichen jährlich, spätestens 12 

Monate nach dem Bilanzstichtag des 

Geschäftsjahres eine Erklärung über ihre

Sorgfaltspflichtmaßnahmen auf der Website 

des Unternehmens.

Unternehmen, die NICHT unter

die CSRD fallen

Die Berichterstattung muss ausreichend

detailliert sein, um nachzuweisen, dass das 

Unternehmen die CSDDD eingehalten hat.

Die Berichterstattung muss Folgendes

umfassen:

• Beschreibung der Sorgfaltspflicht

• Potenziellen und tatsächlichen

negativen Auswirkungen

• Ergriffene Maßnahmen

Welche Informationen sind zu

übermitteln?
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Sector-agnostic information
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Sector-specific standards (in preparation)
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Der Aufbau der Nachhaltigkeitserklärung, sowie dessen Inhalte werden durch die  sogenannten European Sustainability Reporting 

Standards definiert, welche Teil der Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) sind. 
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Rechtliche Durchsetzung der Sorfaltspflicht

Die Durchsetzung der Sorgfaltspflicht im Einklang mit ihrem nationalen Recht unterliegt den Mitgliedsstaaten. 

Art der Beziehung

Indirekte Beziehung: keine Haftung sofern das 

Unternehmen geeignete Maßnahmen ergriffen hat, um 

negative Auswirkungen zu meiden. 

Direkte Beziehung: eine Kombination aus 

Sanktionen und zivilrechtlicher Haftung ist 

vorgesehen. 

Zivilrechtliche Haftung

Kann nur bei etablierten, direkten Beziehungen 

angewandt werden. 

Ob und in welchem Ausmaß es zu einer Haftung 

kommt, hängt von den Bemühungen des 

Unternehmens ab,  die von einer Aufsichtsbehörde 

geforderten Abhilfemaßnahmen umzusetzen. 

Sanktionen

Stellen Behören einen Verstoß fest, soll zunächst eine 

Frist zur Einhaltung der Maßnahmen gesetzt werden. 

Die Richtlinie enthält eine begrenzte Anzahl von 

Sanktionen, die Mitglieder anwenden können. 

Geldstrafen werden auf der Grundlage des 

Umsatzes des Unternehmens festgesetzt. 

Zur Senkung der Kosten und zur Verbesserung von Aufsicht, Koordinierung, Untersuchung und Informationsaustausch wird 

die Kommission ein Europäisches Netz der Aufsichtsbehörden einrichten.
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Zivilrechtliche Haftung am Beispiel vom LkSG in Deutschland

Zwangsgeld

Bußgeld

In Deutschland obliegt die Kontrolle und Durchsetzung des deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetztes (LkSG) 

dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Bei nicht Tätigwerden oder der nicht-Einhaltung von bestimmten 

Themen werden Zwangsgelder bzw. Bußgelder verhängt

Versäumt ein Unternehmen einen Bericht zur Sorgfaltspflicht zu erstellen, so kann ein Zwangsgeld 

von maximal € 50.000 verhängt werden. Ziel dabei ist es, eine Berichterstattung zu erzwingen.

Bußgeld wird bei 

Nichteinhaltung von 

Sorgfaltspflichten verhängt 

und ist je nach Vergehen 

unterschiedlich hoch. 

Strafen bis 2% des Jahresumsatzes: Bei Unternehmen mit einem Jährlichen Umsatz von mehr als € 

400.000.000 kann bei gröberen Verstößen ein Bußgeld von maximal 2% des Jahresumsatzes verhängt 

werden. Für kleinere Unternehmen gelten die unten stehenden Bestimmungen 

Strafen bis 2% des Jahresumsatzes: Bei Unternehmen mit einem Jährlichen Umsatz von mehr als € 400.000.000 kann 

bei gröberen Verstößen ein Bußgeld von maximal 2% des Jahresumsatzes verhängt werden. Für kleinere Unternehmen 

gelten die unten stehenden Bestimmungen.

Strafen bis € 800.000: wird beispielsweise eine Präventionsmaßnahme nicht oder zu spät ergriffen, so kann ein Bußgeld 

von maximal € 800.000 verhängt werden.

Strafen bis € 500.000: wird beispielsweise die Risikoanalyse nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 

durchgeführt, so kann ein Bußgeld von maximal € 500.000 verhängt werden.

Strafen bis € 100.000: wird beispielsweise ein Bericht nicht richtig erstellt, so kann ein Bußgeld von maximal € 100.000 

verhängt werden.
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Unterschiede CSDDD und deutsches (LkSG)
01 –

Unternehmens

richtlinien

• Das LkSG bezieht sich allgemein nur auf Lieferanten während die CSDDD sich auf die gesamte Wertschöpfungskette bezieht.

• Vom LkSG betroffen sind alle Unternehmen, die in Deutschland tätig sind und mehr als 3.000 Mitarbeiter:innen im Inland beschäftigen

• Ab 2024 gilt ein Schwellenwert von 1.000 Mitarbeiter:innen

02 –

Risiko

bewertung

• Das LkSG definiert Risiken als mögliche Verstöße gegen im Gesetzestext genannte Verbote, z.B. Verbot von Sklaverei und Zwangsarbeit.

• Die Gesetzgebung fordert eine Festlegung der betrieblichen Zuständigkeit → eine Person oder Abteilung.

• Es muss dafür gesorgt werden, dass der Vorstand über die Ergebnisse der Risikoanalyse informiert wird

03 –

Präventions

maßnahmen
• Eine Grundsatzerklärung über die Menschenrechtsstrategie des Unternehmens muss abgegeben werden.

04 –

Abhilfe

maßnahmen

• Sollten von einem Lieferanten menschenrechtliche oder umweltbezogene Pflichten verletzt werden und diese Verletzung nicht in absehbarer Zeit beendet werden 

können, fordert das LkSG einen konkreten Zeitplan zur Behebung.

05 –

Beschwerde

verfahren

• Die Wirksamkeit des Beschwerdeverfahrens ist mindestens einmal im Jahr sowie anlassbezogen zu überprüfen.

• Zudem fordert die Gesetzgebung eine Berücksichtigung der mittelbaren Zulieferer.

06 –

Wirksamkeits

überwachung

• Die Wirksamkeit muss jährlich überprüft werden. 

• Anlassbezogene Überprüfung wenn das Unternehmen mit einer wesentlich veränderten oder wesentlich erweiterten Risikolage rechnen muss.

07 –

Jährlicher 

Bericht

• Die Berichte sind spätestens vier Monate nach Ende des Geschäftsjahrs in deutscher Sprache über einen Zugang der Behörde einzureichen. 

• Der Bericht muss auch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und für mindestens sieben Jahre aufbehalten werden.
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• Vom LkSG betroffen sind alle Unternehmen, die in Deutschland tätig sind und mehr als 3.000 Mitarbeiter:innen im Inland beschäftigen

• Ab 2024 gilt ein Schwellenwert von 1.000 Mitarbeiter:innen

02 –

Risiko

bewertung

• Das LkSG definiert Risiken als mögliche Verstöße gegen im Gesetzestext genannte Verbote, z.B. Verbot von Sklaverei und Zwangsarbeit.

• Die Gesetzgebung fordert eine Festlegung der betrieblichen Zuständigkeit → eine Person oder Abteilung.

• Es muss dafür gesorgt werden, dass der Vorstand über die Ergebnisse der Risikoanalyse informiert wird

03 –

Präventions

maßnahmen
• Eine Grundsatzerklärung über die Menschenrechtsstrategie des Unternehmens muss abgegeben werden.

04 –

Abhilfe

maßnahmen

• Sollten von einem Lieferanten menschenrechtliche oder umweltbezogene Pflichten verletzt werden und diese Verletzung nicht in absehbarer Zeit beendet werden 

können, fordert das LkSG einen konkreten Zeitplan zur Behebung.

05 –

Beschwerde

verfahren

• Die Wirksamkeit des Beschwerdeverfahrens ist mindestens einmal im Jahr sowie anlassbezogen zu überprüfen.

• Zudem fordert die Gesetzgebung eine Berücksichtigung der mittelbaren Zulieferer.

06 –

Wirksamkeits

überwachung

• Die Wirksamkeit muss jährlich überprüft werden. 

• Anlassbezogene Überprüfung wenn das Unternehmen mit einer wesentlich veränderten oder wesentlich erweiterten Risikolage rechnen muss.

07 –

Jährlicher

Bericht

• Die Berichte sind spätestens vier Monate nach Ende des Geschäftsjahrs in deutscher Sprache über einen Zugang der Behörde einzureichen. 

• Der Bericht muss auch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und für mindestens sieben Jahre aufbehalten werden.
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